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Vermeidung der Ausbreitung des Corona Virus im Bereich der Feuerwehren 

Verlängerung der Ausnahmeregelungen über die Durchführung von 

Mitgliederversammlungen und Wahlen 

 

Aufgrund der abermals aufwachsenden kritischen Lage im Hinblick auf die Ausbreitung 

des Corona Virus werden die Regelungen in den Mustersatzungen über die Durchführung 

der Jahreshauptversammlungen innerhalb von drei bzw. vier Monaten nach Ende des 

Kalenderjahres durch das Ministerium für Inneres, Integration, ländliche Räume und 

Gleichstellung (MILIG) auch für das Jahr 2022 außer Kraft gesetzt.  

Außerdem wird bis zum 31.12.2022 durch das MILIG weiterhin die Möglichkeit der 

Durchführung von Briefwahlen für Wahlen von Mitgliedern des Wehrvorstandes eröffnet.  

Auf die weitergehenden Ausführungen in den Schreiben des MILIG vom 21.10.2020, vom 

29.10.2020 und vom 26.11.2020, die als Anlage beigefügt sind, wird Bezug genommen.  

 
Dr. Ralf Kirchhoff 
 
 
 
 
Anlagen: 
Schreiben vom 21.10.2020 
Schreiben vom 29.10.2020 
Schreiben vom 26.11.2020 
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Vermeidung der Ausbreitung des Corona Virus im Bereich der Feuerwehren 

Durchführung von Mitgliederversammlungen und Wahlen 

Aufgrund der weiter andauernden kritischen Lage im Hinblick auf die Ausbreitung des 

Corona Virus werden die Regelungen in den Mustersatzungen über die Durchführung der 

Jahreshauptversammlungen innerhalb von drei bzw. vier Monaten nach Ende des Kalen-

derjahres durch das Ministerium für Inneres, Integration, ländliche Räume und Gleichstel-

lung (MILIG) auch für das Jahr 2021 außer Kraft gesetzt.  

Außerdem wird ab sofort bis zum 31.12.2021 durch das MILIG die Möglichkeit der Durch-

führung von Briefwahlen für Wahlen von Mitgliedern des Wehrvorstandes eröffnet. Auch 

wenn die Regelungen des Brandschutzgesetztes im Hinblick auf Wahlen auf die Anwesen-

heit der Mitglieder abstellt, so gebietet das Ausmaß und die Entwicklung der Corona-Pan-

demie eine Interessenabwägung zwischen den gesetzlichen Vorgaben und der Aufrechter-

haltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren als systemrelevante Einrichtungen. In Ab-

weichung zu den Hinweisen zum Umgang mit Beschlüssen und Wahlen aufgrund ausge-

fallener Mitgliederversammlungen des MILIG vom 15.04.2020 wird auch die Möglichkeit 

einer ausschließlichen Briefwahl als zulässig erachtet und gegenüber einer Kombination 

aus Präsenzveranstaltung und Briefwahl als vorzugswürdig empfohlen. 

 

Darüber hinaus wird in Abstimmung mit dem Landesfeuerverband und der HFUK Nord fol-

gendes empfohlen:  

Auf Präsenzversammlungen sollte möglichst verzichtet werden.  
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Jahreshauptversammlungen sollten nur durchgeführt werden, wenn sie absolut nötig sind. 

Für die Planung und Durchführung einer Briefwahl sollte unbedingt der Träger der Feuer-

wehr, beim Kreisfeuerwehrverband der Kreis, um Unterstützung gebeten werden, da dort 

die notwendigen Erfahrungen zur Durchführung von Briefwahlen vorhanden sind.   

Die Briefwahl wird vor allem bei der Durchführung von geheimen Wahlen, wie den Wahlen 

zur Wehrführung und stellvertretenden Wehrführung, empfohlen.  

Soweit die übrigen Mitglieder des Wehrvorstandes, durch Handzeichen gewählt werden 

können, kann eine Abstimmung im Umlaufverfahren erfolgen. Da eine Wahl durch Hand-

zeichen nur möglich ist, wenn niemand widerspricht, muss vor der eigentlichen Wahl 

schriftlich abgefragt werden, ob alle mit einer nicht geheimen Wahl und der sich daraus er-

gebenden Möglichkeit einer Abstimmung im Umlaufverfahren einverstanden sind.  

Die Wahl der Kassenprüferin oder des Kassenprüfers, bei der immer offen abgestimmt 

wird, kann durch Abstimmung im Umlaufverfahren erfolgen. 

Die Abstimmung im Umlaufverfahren kann per Post, per Fax oder auch per E-Mail formlos 

erfolgen. Da kein Wahlgeheimnis zu beachten ist, muss jeder Stimmberechtigte die Rück-

meldung/Stimmabgabe mit seinen Angaben (Feuerwehr, Name, Unterschrift) kennzeich-

nen. Die Beschlussfähigkeit ist anhand der Rückmeldungen zu bewerten. Das Ergebnis 

der Abstimmung ist festzustellen und allen stimmberechtigten Mitgliedern der Mitglieder-

versammlung mitzuteilen. 

Bei Haushaltsbeschlüssen muss die Prüfung der Jahresrechnung durch die Kassenprüfer 

vorher stattgefunden haben und den Abstimmungsberechtigten übermittelt werden. Soweit 

eine Entlastung des Vorstands per Umlaufverfahren bezweckt wird, muss ebenfalls der 

Jahresbericht zur Kenntnis gegeben werden.  

Auf diesem Wege erlangte Beschlüsse eines Kreisfeuerwehrverbandes sind durch die Auf-

sichtsbehörde genehmigungsfähig. 

 

Nach wie vor gilt:  

Soweit die Wahlzeit eines Ehrenbeamten abläuft, kann die nach § 35 Absatz 1 Brand-

schutzgesetz zuständige Aufsichtsbehörde in entsprechender Anwendung des § 127 Ge-

meindeordnung eine oder einen Beauftragten bestellen, die oder der die Aufgaben wahr-

nimmt, bis die Wahl ordnungsgemäß nachgeholt werden kann. In Betracht kommen dafür 

unter anderem die bisherigen Amtsinhaber oder die Kandidaten für die Wahl, die verscho-

ben werden musste.  

 

Sollte trotz allem nicht auf eine Mitgliederversammlung in Form einer Präsenzveranstal-

tung verzichtet werden können, wird empfohlen die Versammlung anhand der als Anlage 



- 3 - 

beigefügten „Tagesordnung für die Durchführung von Mitgliederversammlungen 

nach Corona Bedingungen“, die unbedingt mit dem Träger der Feuerwehr abgestimmt 

werden sollte, durchzuführen. Bei der Erarbeitung des Hygienekonzepts sollte auf die 

Empfehlungen zu den Hygieneregeln bei Versammlungen der HFUK Nord abgestellt wer-

den. https://www.hfuknord.de/hfuk/aktuelles/meldungen/2020/Merkblatt-Coronavirus.php 

Dr. Ralf Kirchhoff 
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Vermeidung der Ausbreitung des Corona Virus im Bereich der Feuerwehren 

Hinweise zu Wahlen von Beisitzern 

In Ergänzung des gemeinsamen Schreibens des MILIG, des LFV und der HFUK Nord vom 
21.10.2020 gebe ich für die Wahl von Beisitzern folgende Hinweise: 

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, Beisitzer im Amt bleiben oder den Posten unbe
setzt zu lassen (vgl. Schreiben des MILIG vom 15.04.2020). 

Soweit der Posten eines Beisitzers dringend neu besetzt werden soll gilt Folgendes: 

Beisitzer für den Wehrvorstand einer Gemeinde- oder Ortsfeuerwehr können im Umlauf
verfahren gewählt werden, soweit vorher einstimmig auf geheime Wahl verzichtet worden 
ist. Ansonsten ist eine Briefwahl durchzuführen. 

Für die Wahl von Beisitzern für den Wehrvorstand eines Kreisfeuerwehrverbandes ist die 
geheime Wahl zwingend vorgeschrieben. Deshalb ist eine Briefwahl durchzuführen. 

Für das Umlaufverfahren und die Briefwahl gelten die im o. g. gemeinsamen Schreiben 
beschriebenen Hinweise. 

Eine Analogie zur Bestellung durch die Aufsichtsbehörde bei Ehrenbeamten ist für die Be
setzung der Posten von Beisitzern nicht möglich. Eine Bestellung von Beauftragten in ent
sprechender Anwendung von § 127 Gemeindeordnung dient dazu, dass die oder der Be
auftragte alle oder einzelne Aufgaben der Gemeinde wahrnimmt. Das trifft nur auf die 
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Gemeinsam über Grenzen 



Wehrführung als Ehrenbeamte der Gemeinde, nicht aber auf Beisitzer zu, die allein feuer
wehrinterne Aufgaben wahrnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. RäJf Kirchhoff 
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Vermeidung der Ausbreitung des Corona Virus im Bereich der Feuerwehren 

Fristen zur Einreichung von Wahlvorschlägen bei Briefwahlen 

Im gemeinsamen Schreibens des MILIG, des LFV und der HFUK Nord vom 21.10.2020 

zur Vermeidung der Ausbreitung des Corona Virus im Bereich der Feuerwehren ist bis 

zum 31.12.2021 die Möglichkeit der Durchführung von Briefwahlen für Wahlen von Mitglie-

dern des Wehrvorstandes eröffnet worden. 

Für die Planung und Durchführung einer Briefwahl sollte dabei unbedingt der Träger der 

Feuerwehr, beim Kreisfeuerwehrverband der Kreis, um Unterstützung gebeten werden, da 

dort die notwendigen Erfahrungen zur Durchführung von Briefwahlen vorhanden sind.   

Da die in den Mustersatzungen vorgegebenen Fristen für die Einreichung von Wahlvor-

schlägen von zwei Wochen vor dem Wahltermin für die Durchführung von Briefwahlen 

sehr knapp bemessen sind, werden diese Regelungen seitens des MILIG bis zum 

31.12.2021 für die Durchführung von Briefwahlen aufgehoben.  

Die für die einzelne Briefwahl geltende Frist zur Abgabe von Wahlvorschlägen ist in Ab-

sprache mit dem unterstützenden Träger oder dem Kreis festzulegen. Empfohlen wird eine 

Frist von 4 Wochen.  
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Soweit sich auf eine neue Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen geeinigt worden ist, 

ist diese auch verbindlich, d. h. später eingehende Wahlvorschläge können dann keine 

Berücksichtigung mehr finden.    

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Ralf Kirchhoff 

 


